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XL

Militarwesen.

Zu einer Zeit, wo der Bestand des Staates von seiner
Wehrmacht abhéngig war, ist es selbstverstindlich, daB
die Regierung die Organisation der wehrhaften Biirger-
schaft als wichtige Aufgabe betrachtete. Daher die Vor-
schrift, daB jeder Gewerbetreibende und Handwerker
Biirger werden und seinen Harnisch haben miisse. Die
Gesellschaften waren verpflichtet, iiber diese Vorschrift
zu wachen. 223

Der Auszug erfolgte im 15. Jahrhundert nach Gesell-
schaften.??* Daher verlangt noch ein Gesellschaftsbeschlufl
von 1527 (erneuert 1581), daB der Stubengesell ,mit nie-
mandt anders Reysen oder Pursen” solle, als mit der Ge-
sellschaft, ausgenommen, der Rat verfiige anders. 22%

Nach einigen Reisrédeln des 15. Jahrhunderts zu
schlieBen, bildete der Auszug nach Gesellschaften auch
die Ordnung im Felde. 22¢ Die Gesellschaften hatten ihre
eigenen Fihnlein, ihren Hauptmann und ihren Venner und
eigene Zelte. An den Unterhalt der letztern zahlte die
Stadt noch zu Renward Cysats Zeiten Beitridge, obschon
damals der Auszug nach Stuben durch eine andere Orga-
nisation ersetzt war. 227 Der Unterhalt der Ausgezogenen
war, nach Segesser, Sache der Gesellschaften.

Leider geben die Gesellschaftsakten weder {iber die
Kriegskosten noch iiber Ausziiger irgendwelche Auskunft.
Dagegen erhalten wir aus einigen Reisr6deln mit der von
Segesser erwihnten Einteilung nach Gesellschaften einige
Anhaltspunkte {iber die militirische Tétigkeit der Schnei-
der. So nahmen am Zug in den Tessin (1425) 16 Stuben-
gesellen teil, worunter mehrere Ratsmitglieder, wie der
spatere Schultheil Peter von Liitishofen, 228 Zur Zeit des

223 RP IV, fol. 32b; vgl, auch Kap. IV d.

221 Cysat, Coll. B, f, 274; Segesser, II, p. 408.

225 RB, 226 Segesser, II, p. 408 ff. 327 Cysat, L. cit.
228 Jjebenau, Gotthardweg; Kantonsgeschichte, p. 737.
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alten Ziirichkrieges zogen 1442 16 Mann, 1443 einmal 5
und einmal 13 Mann der Gesellschaft ins Feld. 22° Ein
Rodel enthilt die Abrechnung mit den Stuben, woraus
hervorgeht, daB der Sold pro Mann 1 gl betrug. Ver-
glichen mit der Zahl der Ausziiger anderer Stuben, stehen
die Schneider fiir 1425 und 1442 an vierter Stelle. Ein
Harnischrodel von 1442 fiihrt vier Stubengesellen auf, die
mehr als einen Harnisch haben miissen. 23°

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts héren wir aus den
Rechnungen zweimal von der Erneuerung der Fahne.2?!

Hauptleute und Fahnriche werden in den Akten nur
selten erwidhnt, und zwar erst nach der Mitte des 17. Jahr-
hunderts, wo ihr Posten wahrscheinlich eher dekorativ
geworden war. Allerdings finden sich unter den Mit-
gliedern o6fters solche mit dem Titel Hauptmann, aber
ohne Beziehung auf die Gesellschaft.

XII.

Die Stubengesellen.

Es kann selbstverstindlich nicht im Rahmen dieser
Arbeit liegen, ein Verzeichnis simtlicher Stubengesellen
(soweit sie sich iiberhaupt feststellen lassen) oder deren
Familiengeschichte zu geben. Ich lasse daher nur ein Ver-
zeichnis aller in den Akten vertretenen Familien folgen,
erginzt durch einige Angaben {iber interessante Person-
lichkeiten, welche der Gesellschaft angehérten.

Entgegen der von Liebenau 233 vertretenen Ansicht
gehérten bis zum Untergang der alten Eidgenossenschaft
zahlreiche patrizische Familien der Schneiderstube an;
die noch im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts ver-
tretenen regierenden Geschlechter sind im nachstehenden
Verzeichnis mit * gekennzeichnet.

20 Reisrodel, St. A. 0 St. A.

231 1648, 1687. Heute Privatbesitz (H. Bell).
238 Alt Luzern, p. 217.




	Militärwesen

